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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Schleswig-Holsteinisches OLG

Beschluss vom 02. Dezember 2004

- 2 W 302/04 –

Zum asylrechtlichen Status (Aufenthaltsgestattung) eines Betroffenen, der in einem anderen Dublin-II-Land einen Asylantrag gestellt hat und danach auch in Deutschland.

Zur Anwendbarkeit des § 14 Abs. 4 AsylVerfG ( jetzt: § 14 Abs. 3 AsylVerfG n.F. ) auf die Zurückschiebungshaft. 

Zitierweise: Schleswig-Holsteinisches OLG vom 02.12.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

2 W 302/04

3 T 444/04 LG Lübeck

20b XIV 186/04 B AG Oldenburg/Holstein

                                          B e s c h l u s s

In der Abschiebehaftsache 

betreffend ........................

hat der 2. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in Schleswig auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 26.11.2004 gegen den Beschluss der Einzelrichterin der 3. Zivilkammer des Landgerichts Lübeck vom 24.11.2004 durch ............ am 2.12.2004 beschlossen: 

                       Die sofortige weitere Beschwerde wird zurückgewiesen. 


              Der Antrag auf Prozesskostenhilfe wird zurückgewiesen. 

G r ü n d e

Der Betroffene reiste am 17.10.2004 um 19.45 Uhr per Bus in Begleitung einer Frau ungeklärter Identität - der Betroffenen des Verfahrens 20b XIV 185/04 B Oldenburg/Holstein (3 T 429/04 LG Lübeck/2 W 305/04 Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht) - von Dänemark kommend über Rödby/Puttgarden in die Bundesrepublik ein. Das Paar war im Besitz einer gemeinsamen Fahrkarte und bezeichnet sich als verheiratet. Beide führten keine gültigen Grenzübertrittspapiere und keine Aufenthaltserlaubnis bei sich. Sie betreiben in Norwegen ein Asylverfahren. Die Beteiligte hat sie in Puttgarden in Gewahrsam genommen, erkennungsdienstlich behandelt, am 18.10.2004 beantragt, die Haft zur Sicherung ihrer Zurückschiebung nach Norwegen anzuordnen und das Konsultationsverfahren mit Norwegen nach der VO (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 (Dublin II; Amtsblatt der EU vom 25.02.2003 L 50/1) eingeleitet. Das Amtsgericht hat am selben Tag den Betroffenen und seine Begleiterin in getrennten Verfahren unter Zuziehung eines Dolmetschers angehört. Es hat durch Beschluss vom 18.10.2004 angeordnet, den Betroffenen bis längstens zum 15.01.2005 "in Abschiebehaft" zu nehmen. Hiergegen hat der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt und ferner beantragt, ihm Prozesskostenhilfe unter Beiordnung seines Verfahrensbevollmächtigten zu bewilligen und die Dolmetscherkosten zu übernehmen. Ferner hat er bei der zuständigen Behörde um Gewährung von Asyl nachgesucht. Das Landgericht hat die mehrfache Bitte des Verfahrensbevollmächtigten, eine Kostenzusage für einen Dolmetscher zu erteilen, telefonisch mit der Begründung abgelehnt, es liege noch kein vollständiger Prozesskostenhilfeantrag vor. Nach Eingang der Beschwerdebegründung hat es die sofortige Beschwerde und den Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss, auf den zur weiteren Sachdarstellung Bezug genommen wird, richtet sich die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen, der auch für die Rechtsbeschwerdeinstanz Prozesskostenhilfe beantragt. 

Die nach §§ 103 Abs. 2 AuslG; 7 FEVG; 20, 21, 22, 27 und 29 FGG zulässige sofortige weitere Beschwerde ist unbegründet. Die angefochtene Entscheidung beruht nicht auf einer Verletzung des Rechts (§§ 27 FGG, 546 ZPO). 

Die Begründung des Landgerichts trifft im Ergebnis zu. Insbesondere liegen nach dem festgestellten Sachverhalt die Voraussetzungen der Anordnung der Haft zur Sicherung der Zurückschiebung des Betroffenen nach Norwegen gemäß §§ 61, 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG vor. Seine Beanstandungen der angefochtenen Entscheidung in der Rechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg. 

1.    Das Landgericht hat nicht gegen §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 5 FEVG verstoßen. Zwar ist danach das Beschwerdegericht als Tatsacheninstanz grundsätzlich verpflichtet, in Freiheitsentziehungsverfahren den Betroffenen persönlich anzuhören. Ausnahmsweise darf es jedoch hiervon absehen, wenn neue entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu erwarten sind. So liegt es hier, wie das Landgericht auch ausgeführt hat. Der Betroffene hat - nachdem ihm die Einzelheiten des Haftantrages mit Hilfe des Dolmetschers bekannt gemacht worden waren - eingeräumt, dass die Angaben darin zutreffend seien. Auch der in seiner Anwesenheit verkündete Beschluss des Amtsgerichts ist ihm übersetzt worden. Die Begründungen der Erst- und Rechtsbeschwerde zeigen auch nur ansatzweise keine entscheidungserheblichen Tatsachen auf, die im Falle einer persönlichen Anhörung vor dem Landgericht zu einer für ihn vorteilhafteren Beurteilung der Haftvoraussetzungen hätte führen können. Unter diesen Umständen war eine erneute persönliche Anhörung entbehrlich. (vgl. BayObLG vom 29.08.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang).

2.    Es liegt auch kein Verstoß des Landgerichts gegen Art. 104 Abs. 1 GG; §§ 5 Abs. 3 Satz 2, 7 Abs. 5 FEVG vor, wobei unterstellt werden kann, dass der Betroffene und seine Begleiterin miteinander verheiratet sind. Es kann offen bleiben, ob die persönliche Anhörung des Ehegatten zu den Verfahrensgarantien gehört, die Art. 104 Abs. 1 GG fordert und mit grundrechtlichem Schutz versieht wie die persönliche Anhörung des Betroffenen selbst (insoweit vgl. BVerfG NVwZ 1996, Beilage Nr. 7, S. 49/50). Die erforderliche Anhörung der Ehegattin unter Zuziehung eines Dolmetschers ist vorliegend erfolgt. Zwar hat das Amtsgericht den Betroffenen und seine Begleiterin in getrennten Verfahren persönlich angehört. Diese Anhörungen sind jedoch - wie den Angehörten bekannt - zu demselben Tatsachenkomplex und in einem engen zeitlichen Zusammenhang erfolgt, so dass sie der Anhörung in einem Verfahren gleichwertig sind. Beide Angehörten hatten jeweils Gelegenheit, umfassend zum Antrag der Beteiligten Stellung zu nehmen und dem Amtsgericht eine ausreichende Grundlage für seine Amtsermittlungspflicht nach § 12 FGG zu geben (vgl. BVerfG a.a.O.). Auch die Betroffene des Parallelverfahrens hat vor dem Amtsgericht ohne weiteres eingeräumt, dass die Angaben im Haftantrag zutreffend seien. Nach den unter Nr. 1. dargestellten Grundsätzen bestand für das Landgericht - wie hinsichtlich des Betroffenen selbst - kein Anlass, seine Begleiterin erneut persönlich anzuhören. 

3.    Der Anordnung der Zurückschiebungshaft stand nicht der Antrag des Betroffenen auf Gewährung von Asyl vom 15.11.2004 entgegen. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass es sich wegen des noch laufenden Asylverfahrens in Norwegen nicht um einen Zweitantrag nach abgeschlossenem Asylverfahren, sondern um einen Erstantrag in diesem Sinne handelt, folgt daraus keine Aufenthaltsgestattung im Sinne des § 55 AsylVfG zugunsten des Betroffenen. Durch das Asylabkommen Dublin II, an dem die Bundesrepublik Deutschland und Norwegen beteiligt sind, soll sichergestellt werden, dass dem Betroffenen ein Asylverfahren im jeweiligen Vertragsgebiet offensteht (Renner, 7. Aufl., Art. 16 a GG Rn. 130 m.w. Nw.). Für ein weiteres Verfahren besteht kein Rechtsschutzbedürfnis. Da der Betroffene sein Asylverfahren in Norwegen betreibt, ist für eine Aufenthaltsgestattung auf Grund eines weiteren Asylantrages in der Bundesrepublik Deutschland bis auf weiteres derzeit kein Raum. Der Betroffene kann voraussichtlich das Asylverfahren vor den dafür zuständigen Behörden in Norwegen weiterverfolgen. Dem aber dient die beanstandete Zurückschiebungshaft. Unabhängig hiervon würde entgegen der Auffassung des Betroffenen § 14 Abs. 4 Nr. 5 AsylVfG eingreifen. Nach der Rechtsprechung des Senats, die zu ändern kein Anlass besteht, ist die Zurückschiebungshaft im Sinne des § 61 AuslG wegen der im wesentlichen gleichen Voraussetzungen und desselben Zwecks ein Fall der Sicherungshaft nach      § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 AuslG auch im Sinne des § 14 Abs. 4 Nr. 5 AsylVfG (vgl. Senat, Beschluss vom 12.02.2004 - 2 W 26/04; vom 25.09.2003 - 2 W 154/03 SchlHA 2004, 131). 

4.      Das Landgericht hat auch nicht gegen Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verstoßen, indem es dem Betroffenen für den außergerichtlichen Verkehr mit seinem Verfahrensbevollmächtigten keinen Dolmetscher beigeordnet oder keine Kostenzusage erteilt hat. Eine Pflicht zur Beiordnung oder Kostenzusage mag zweifelhaft sein, weil Art. 6 Abs. 3 e) EMRK nur für das Strafverfahren gilt (BayObLG BayVBl 2001, 187 m.w.Nw.), und die höchst - und obergerichtliche Rechtsprechung bisher auch nur insoweit eine solche Beiordnung bejaht hat (BVerfG NJW 2004, 50, 51; KG StV 1990, 171; OLG Frankfurt StV 1991, 457). Abweichend vom Strafverfahren ist Im Zivilverfahren die Beiordnung eines Anwalts (und entsprechender Hilfspersonen bzw. die Kostenerstattung für deren Beiziehung) grundsätzlich an die Voraussetzungen der Prozeßkostenhilfe geknüpft (§§ 14 FGG; 114 ff. ZPO), die das Landgericht vorliegend zutreffend verneint hat. Dabei spricht viel dafür, dass anlässlich der Anbringung eines Gesuchs auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe auf der Rechtsantragstelle (§ 11 FGG) ein Anspruch auf Zuziehung eines Dolmetschers besteht (Keidel/Zimmermann, 15. Aufl., § 9 FGG Rn. 7). Diese Fragen brauchen hier nicht abschließend beantwortet zu werden. Wie der Verfahrensbevollmächtigte selbst dargelegt hat, ist es ihm gelungen, sich mit Hilfe eines anderen Abschiebehäftlings mit dem Betroffenen zu verständigen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass diese Verständigung in einer die Rechte des Betroffenen beeinträchtigenden Weise unvollkommen war, sind nicht aufgezeigt und angesichts seiner Einlassung vor dem Amtsgericht auch unwahrscheinlich. Das Landgericht hat auch rechtzeitig deutlich gemacht, dass außerhalb der Prozesskostenhilfe eine Beiordnung oder eine Kostenzusage ausscheidet.

Mangels hinreichender Erfolgsaussicht der Rechtsbeschwerde war die beantragte Prozesskostenhilfe zu versagen (§ 114 ZPO). 

Diesseits in das Internet eingestellt im April 2005.
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